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1019/A XXVI. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Birgit Sandler, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 19.09.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 19.09.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz mit dem das 
Kinderbetreuungsgeldgesetz 2001 geändert wird 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG), BGBl 
Nr. 103/2001, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl Nr. 24/2019, wird wie folgt geändert: 

 

 Artikel 1 (Änderungen des 
Kinderbetreuungsgeldgesetzes) wird wie folgt geändert: 

 

 1. § 2 Abs. 6 lautet:  

(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses 
Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Elternteil und das 
Kind in einer dauerhaften (mindestens 91 Tage 
durchgehend) Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an 
derselben Wohnadresse leben und beide an dieser 
Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine 
höchstens bis zu 10 Tage verspätet (§ 3 Abs. 1 MeldeG) 
erfolgte Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an dieser 
Wohnadresse schadet nicht. Der gemeinsame Haushalt 
gilt bei mehr als 91-tägiger tatsächlicher oder 
voraussichtlicher Dauer einer Abwesenheit des 
Elternteiles oder des Kindes als aufgelöst. Bei einem 
91 Tage übersteigenden Krankenhausaufenthalt des 
Kindes wird bei persönlicher Pflege und Betreuung des 
Kindes durch diesen Elternteil im Mindestausmaß von 
durchschnittlich vier Stunden täglich ausnahmsweise der 
gemeinsame Haushalt des Kindes mit diesem Elternteil 
im Sinne dieses Absatzes angenommen. Eine 

„(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses 
Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Elternteil und das 
Kind in einer dauerhaften Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft an derselben Wohnadresse 
leben und beide an dieser Adresse auch 
hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine höchstens bis zu 
10 Tage verspätet (§ 3 Abs. 1. Melde G) erfolgte 
Hauptwohnsitzmeldung des Kindes an dieser 
Wohnadresse schadet nicht. Der gemeinsame Haushalt 
gilt bei mehr als 91 tägiger tatsächlicher Dauer einer 
Abwesenheit des Elternteils oder des Kindes als 
aufgelöst. Ein 91 Tage übersteigender 
Krankenhausaufenthalt des Kindes schadet dem 
Anspruch nicht. Eine Krisenpflegeperson hat unabhängig 
davon ob eine dauerhafte Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinschaft mit dem Krisenpflegekind 
vorliegt, Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld für dieses 
Krisenpflegekind. Der Anspruch auf 

(6) Ein gemeinsamer Haushalt im Sinne dieses 
Gesetzes liegt nur dann vor, wenn der Elternteil und das 
Kind in einer dauerhaften (mindestens 91 Tage 
durchgehend) Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft an 
derselben Wohnadresse leben und beide an dieser 
Adresse auch hauptwohnsitzlich gemeldet sind. Eine 
höchstens bis zu 10 Tage verspätet (§ 3 Abs. 1. 
MeldeGMelde G) erfolgte Hauptwohnsitzmeldung des 
Kindes an dieser Wohnadresse schadet nicht. Der 
gemeinsame Haushalt gilt bei mehr als 91 -tägiger 
tatsächlicher oder voraussichtlicher Dauer einer 
Abwesenheit des ElternteilesElternteils oder des Kindes 
als aufgelöst. Bei einemEin 91 Tage 
übersteigendenübersteigender Krankenhausaufenthalt 
des Kindes wird bei persönlicher Pflege und Betreuung 
des Kindes durch diesen Elternteil im Mindestausmaß 
von durchschnittlich vier Stunden täglich ausnahmsweise 
der gemeinsame Haushalt des Kindes mit diesem 
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001474
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 19.09.2019 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 19.09.2019 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Krisenpflegeperson hat unabhängig davon, dass nie eine 
dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit dem 
Krisenpflegekind vorliegt, Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld für dieses Krisenpflegekind, 
sofern sie es mindestens 91 Tage durchgehend in einer 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft betreut. 

 

Kinderbetreuungsgeld besteht für den leiblichen 
Elternteil weiterhin für die Dauer des 
Krisenpflegeverhältnisses. Ein gleichzeitiger Bezug des 
Kinderbetreuungsgeldes durch den leiblichen Elternteil 
und Krisenpflegeeltern ist maximal bis zu 91 Tagen ab 
Übernahme des Kindes durch den Krisenpflegeelternteil 
zulässig.“ 

Elternteil im Sinne dieses Absatzes 
angenommen.schadet dem Anspruch nicht. Eine 
Krisenpflegeperson hat unabhängig davon, dass nie ob 
eine dauerhafte Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft mit 
dem Krisenpflegekind vorliegt, Anspruch auf 
Kinderbetreuungsgeld für dieses Krisenpflegekind, 
sofern sie es mindestens 91 Tage durchgehend in einer 
Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft betreut. Der 
Anspruch auf Kinderbetreuungsgeld besteht für den 
leiblichen Elternteil weiterhin für die Dauer des 
Krisenpflegeverhältnisses. Ein gleichzeitiger Bezug 
des Kinderbetreuungsgeldes durch den leiblichen 
Elternteil und Krisenpflegeeltern ist maximal bis zu 
91 Tagen ab Übernahme des Kindes durch den 
Krisenpflegeelternteil zulässig. 
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